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Satzung 

für den Förderverein Evangelischer Kindergarten Die Arche Möhnesee e. V. 

 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins 

1. Der Verein führt den Namen „Förderverein Evangelischer Kindergarten Die Arche Möh-

nesee“. Der Verein führt nach Eintragung im Vereinsregister den Zusatz „e. V.“. 

2. Er hat seinen Sitz in der Gemeinde Möhnesee. 

3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck des Vereins 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Als Förderverein nach § 58 AO 

hat er seine Mittel ausschließlich zur Förderung der nachfolgend genannten steuerbegünstig-

ten Zwecke der Körperschaft zu verwenden. 

Der Verein dient der ideellen, materiellen und finanziellen Unterstützung der Erziehung und 

Bildung von Kindern der Kindertagesstätte „Evangelischer Kindergarten Die Arche“ (Syringer 

Straße 28a in 59519 Möhnesee-Völlinghausen). 

2. Anschaffungen, die der Verein im Sinne des Vereinszwecks für die Kindertagesstätte tätigt, 

werden der Kindertagesstätte übereignet und gehen somit in den Besitz des Trägers über. 

Der Verein soll Kosten übernehmen, für die der Sachkostenträger nicht verbindlich zuständig 

ist.  

Dieser Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die gebotene Beschaffung von 

Mitteln aller Art, sei es durch Beiträge, Spenden, oder durch die Durchführung von Veranstal-

tungen, die geeignet sind, dem geförderten Zweck zu dienen sowie Kinder aus hilfsbedürfti-

gen Familien zu unterstützen.  

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mit-

tel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zu-

wendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 

Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 

werden. Die Ausübung von Vereinsämtern nach der Satzung geschieht ehrenamtlich. 

4. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.  

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglieder des Vereins können voll geschäftsfähige natürliche Personen und juristische Per-

sonen werden, die die Vereinszwecke anerkennen. 

2. Die Mitgliedschaft wird durch eine schriftliche Beitrittserklärung erworben. Der Vorstand kann 

eine Beitrittserklärung ohne Angabe von Gründen zurückweisen. 
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§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Kündigung des Mitglieds, wobei die Kündigung schriftlich un-

ter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Geschäftsjahresende gegenüber dem Vor-

stand des Vereins erklärt und diesem zugegangen sein muss. 

2. Die Mitgliedschaft endet ferner durch Tod (natürliche Person) oder Erlöschen (juristische Per-

son) des Mitglieds. 

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliedsliste gestrichen werden, 

wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. Die Strei-

chung ist dem Mitglied mitzuteilen. 

4. Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch den 

Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. 

Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter der Setzung einer Frist von einem Monat die 

Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder schriftlich zu rechtfertigen. 

 

5. Nach dem Ausscheiden haben die Mitglieder keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen. 

§ 5 Beiträge 

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversamm-

lung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der Mit-

gliederversammlung anwesenden Vereinsmitglieder erforderlich. Die Mitgliederversammlung 

kann eine Beitragsordnung verabschieden, die Art, Umfang und Fälligkeit der Beitragsleistun-

gen regelt. 

§ 6 Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind: 

- die Mitgliederversammlung 

- der Vorstand 

 
§ 7 Vorstandschaft 

Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens zwei und höchstens fünf Personen, von 

denen jeweils zwei gemeinsam vertretungsberichtigt sind. Über die Zahl der Vorstandsmit-

glieder entscheidet die Mitgliederversammlung. Hierbei können alle Mitglieder des Vereins in 

folgende Ämter gewählt werden: 

- der/dem ersten Vorsitzenden 

- der/dem zweiten Vorsitzenden 

- dem/der Kassierer/in 

- der/dem Beisitzer/in (maximal zwei Beisitzer) 

§ 8 Wahl des Vorstands und Amtsdauer 

1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von einem Jahr, vom Tag 

der Wahl an gerechnet, gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neu- bzw. Wiederwahl des nachfol-

genden Vorstands im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen.  
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2. Die Wahl erfolgt mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Sofern alle Versamm-

lungsmitglieder damit einverstanden sind, kann die Wahl offen z. B. durch Handzeichen, 

durchgeführt werden. 

3. Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Eine Wiederwahl ist zulässig. 

4. Mitglieder des Personals der Kindertagesstätte sowie Vertreter des Trägers der Einrichtung 

sind von der Position des/der 1. oder 2. Vorsitzenden und des Kassierers ausgeschlossen. 

5. Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 

6. Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so bestimmt die Vor-

standschaft durch Beschluss mit einfacher Mehrheit ein kommissarisches Vorstandsmitglied 

bis zur nächsten Mitgliederversammlung. 

7. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet automatisch auch das Amt als Vorstand. 

§ 9 Aufgaben und Zuständigkeiten des Vorstands 

1. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung der 

Mitgliederversammlung zugewiesen sind.  

2. Der Vorstand kann intern eine Aufgaben- und Zuständigkeitsregelung festlegen. Dem Vor-

stand obliegt insbesondere der Umgang mit Behörden und Verbänden, die Entscheidung 

über alle Vertragsabschlüsse, deren Änderung und Kündigung sowie alle weiteren rechtge-

schäftlichen Verpflichtungen. Die Vorstandschaft beschließt über die Vergabe der Mittel.  

3. Zur Zuständigkeit des Vorstands gehören:  

- Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern 

- Führung einer fortlaufend aktualisierten Mitgliederkartei 

- Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung 

- Einberufung der Mitgliederversammlung 

- Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

- Die Buchführung und die Erstellung eines Jahresberichts 

- Dem Vorstand obliegt die Ernennung von Ehrenmitgliedern 

4. Für die, neben den Vorsitzenden, in der Vorstandschaft handelnden Personen ergeben sich 

insbesondere folgende Aufgabenbereiche:  

5. Der Vorstand richtet ein Vereinskonto ein, für das der/die 1. Vorsitzende, der/die 2. Vorsit-

zende und der/die Kassierer/in einzelverfügungsberechtigt sind. Der/die Kassierer/in ist für 

die ordnungsgemäße Kassenführung, Buchung der Einnahmen, Rechnungslegung und Si-

cherung des Vereinsvermögens verantwortlich. Zahlungsanweisungen über 250,00 € bedür-

fen zuvor der Zustimmung durch ein weiteres Mitglied des vertretungsberechtigten Vor-

stands. Dem/der Kassierer/in kann durch Beschluss des Vorstands das Spendenwesen über-

tragen werden. Er/sie hat den Kassenprüfern den Kassenbericht auf Verlangen, mindestens 

aber einmal jährlich vor der ordentlichen Jahreshauptversammlung, zur Prüfung vorzulegen. 

6. Dem Vorstand obliegt die Protokollführung von Sitzungen und Versammlungen sowie der 

Schriftverkehr des Vereins. Er ist darüber hinaus für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, ins-

besondere für die Publikationen in der lokalen Presse. Mitgliedern können die Aufgabenbe-

reiche als Schriftführer/in und der Öffentlichkeitsarbeit fest zugewiesen werden. In diesem 

Fall erledigt der/die Verantwortliche die Aufgaben im Einvernehmen mit dem Vorstand. 
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7. Der/die Beisitzer sollten idealerweise aus dem Erzieherinnenteam, dem Elternausschuss und 

dem Kreis der Elternschaft stammen.  

8. Die Geschäftsführung der Vorstandschaft hat unentgeltlich und im Sinne der Satzung zu  

erfolgen. Die Mitglieder des Vorstandes haben nach Absprache mit dem Vorstand und nach 

Vorlage der Belege jedoch Anspruch auf Ersatz ihrer für den Verein geleisteten Auslagen. 

§ 10 Sitzungen und Beschlussfassung des Vorstands 

1. Die Vorstandschaft beschließt in Sitzungen, die vom 1. oder 2. Vorsitzenden einberufen und 

geleitet werden. Die Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig.  

2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder des Vorstands 

anwesend ist. Bei Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der anwesenden Vorstands-

mitglieder. Seine Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder ge-

fasst. Auf Antrag wird geheim abgestimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 

des 1. Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des 2. Vorsitzenden. 

3. Die Beschlüsse des Vorstandes werden in einem Protokoll festgehalten. Die Niederschrift soll 

Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer und die gefassten Beschlüsse 

enthalten. Die Protokolle hat der Vorstand aufzubewahren. 

§ 11 Die Mitgliederversammlung  

1. Jedes Mitglied – auch ein Ehrenmitglied - hat eine Stimme in der Mitgliederversammlung. 

2. Die Mitglieder haben das Recht an der Mitgliederversammlung des Vereins teilzunehmen und 

das Stimmrecht auszuüben. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme, welche nur 

persönlich abgegeben werden kann. Des Weiteren hat jedes stimmberechtigte Mitglied das 

Recht Anträge zu stellen, wobei Anträge zu Satzungsänderungen dem Vorstand sechs Wo-

chen vor der Mitgliederversammlung eingereicht werden müssen. 

3. Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlussfassung die Vornahme eines 

Rechtsgeschäftes mit ihm oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreites zwischen 

ihm und dem Verein betrifft. 

4. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Ihre Beschlüsse sind für alle 

Mitglieder und Organe bindend. Die Mitgliederversammlung hat das Recht, gefasste Be-

schlüsse wieder aufzuheben. 

5. Die ordentliche Mitgliederversammlung ist von dem Vorstand mindestens einmal jährlich ein-

zuberufen (= Jahreshauptversammlung). Alle Mitglieder sind mit einer Frist von mindestens 

zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung zu laden. 

6. Die Einladung erfolgt durch schriftliche Mitteilung als Aushang im Evangelischen Kindergar-

ten Die Arche. 

7. Die Vorstandschaft kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. 

Hierzu ist er verpflichtet, wenn dies ein Drittel aller stimmberechtigter Mitglieder schriftlich un-

ter Angabe von Gründen beantragt. In diesem Fall sind alle Mitglieder unter Bekanntgabe der 

Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von mindestens einer Woche einzuladen. 

8. Anträge zur Mitgliederversammlung sind spätestens eine Woche vor der Mitgliederversamm-

lung beim Vorsitzenden schriftlich einzureichen. 
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9. Die Berücksichtigung verspäteter schriftlicher Anträge zur Mitgliederversammlung ist nur 

möglich, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandschaft dem Antrag zustimmt (Dringlich-

keitsantrag). 

§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Aufgaben zuständig: 

- Wahl der Mitglieder des Vorstands 

- Wahl von bis zu zwei Kassenprüfern 

- Beschlussfassung über Satzungsänderungen und alle sonstigen ihr vom Vorstand unter- 

breiteten Anträge 

- Festsetzung einer Beitragsordnung 

- Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins 

- Weitere Aufgaben, soweit sich dies aus der Satzung oder nach Gesetz ergibt 

 

2. In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands fallen, kann die Mitglie-

derversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand kann seinerseits 

in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereichs die Meinung der Mitgliederversammlung 

einholen. 

§ 13 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung wird vom ersten Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 

zweiten Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmit-

glied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter. Bei den Wahlen kann die Versamm-

lungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Diskussion einem Wahl-

ausschuss übertragen werden. Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt.  

2. Wahlen und Abstimmungen werden offen durchgeführt, sofern kein anwesendes Mitglied ei-

nen Antrag auf geheime Wahl bzw. Abstimmung stellt. 

3. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder, soweit sich aus der Satzung oder dem Gesetz nichts Anderes ergibt. Eine Vertre-

tung zur Stimmabgabe ist unzulässig. Juristische Personen können sich durch ausgewiesene 

vertretungsberechtigte Personen vertreten lassen. Stimmenthaltungen werden bei der Be-

rechnung der einfachen Mehrheit nicht gezählt.  

4. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig. 

5. Satzungsänderungen des Vereins bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebe-

nen gültigen Stimmen. 

6. Kommt es bei der Wahl der Vorstandsmitglieder oder bei der Wahl der Kassenprüfer zu Stim-

mengleichheit, so findet eine Stichwahl statt. Bringt auch diese keine Mehrheit für einen Kan-

didaten, so wird durch Los entschieden. 

7. Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind schriftlich aufzuzeichnen. Es soll folgende Fest-

stellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters 

und des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzel-

nen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderungen soll der 

genaue Wortlaut angegeben werden. 




